
 

Buchungsbeleg 
 

für das Betreuungsjahr 2010/2011 
(von September 2010 bis August 2011) 

 
 
Dieser Buchungsbeleg dient als Anmeldung für die Betreuung im Kindergarten in Zangberg und ist 
deshalb Bestandteil des Betreuungsvertrages. Träger der Einrichtung ist die Gemeinde Zangberg, 
Hofmark 28, 84564 Oberbergkirchen. 
 
 

I. Angaben zur Person 
 
Name des Kindes        Geburtsdatum 
 
_________________________________________________________ ________________ 
Name der Eltern (Personensorgeberechtigten)  Telefon 
 
_____________________________________________________________________________ 
Anschrift 
 
_____________________________________________________________________________ 
Telefon    e-mail-Addresse 
 
__________________________ ________________________________________________ 
 
 

 beide Eltern bzw. der Elternteil, bei dem das Kind seinen überwiegenden Aufenthalt hat, sind 
nichtdeutschsprachiger Herkunft (wenn ja, bitte Nachweis beifügen) 

 
 das Kind bedarf einer integrativen Betreuung i.S.v. § 35 SGB XII 

 
 

II. Festlegung der Buchungszeiten 
 
 

 Betreuung von September 2010 bis August 2011 
 

 Betreuung ab ______________________ bis August 2011 
 

 Betreuung in den Ferien am _________________________________________________________ 
 (3,- €/Stunde oder 6,- €/Tag) 
 
Dieser Buchungsbeleg gilt auch für die folgenden Kindergartenjahre, solange keine Änderung der 
Buchungszeiten erfolgt. Er endet spätestens mit der Einschulung des Kindes. 
 
Für diesen Zeitraum werden folgende Betreuungszeiten gebucht (bitte ankreuzen): 
 
 Nutzungszeit (täglich) Bringzeit Abholzeit Beitrag in € 

monatlich derzeit 
 4 – 5 Std. – 8.00 bis 13.00 Uhr 8.00 bis 8.30 Uhr 12.30 bis 13.00 

Uhr 
74,50 € zzgl. 2,50 € 

Spielgeld 
 5 – 6 Std. – 7.30 bis 13.00 Uhr 7.30 bis 8.30 Uhr 13.00 bis 13.30 

Uhr 
82,50 € zzgl. 2,50 € 

Spielgeld 
 6 - 7 Std. – 7.00 bis 14.00 Uhr 7.00 bis 8.30 Uhr 13.30 bis 14.00 

Uhr 
91,00 € zzgl. 2,50 € 

Spielgeld 
 7 – 8 Std. – 7.00 bis 15.00 Uhr 7.00 bis 8.30 Uhr 14.30 bis 15.00 

Uhr 
101,00 € zzgl. 2,50 

Spielgeld 
 8 – 9 Std. – 7.00 bis 16.00 Uhr 7.00 bis 8.30 Uhr 15.30 bis 16.00 

Uhr 
112,00 € zzgl.2,50€ 

Spielgeld 
 über 9 Std. – 7.00 bis 16.30 Uhr 7.00 bis 8.30 Uhr 16.00 bis 16.30 

Uhr 
125,00 € zzgl.2,50€ 

Spielgeld 
 

 
 



Zusätzlich für Kinder unter 3 Jahren (bei Beginn der Betreuung): 
 

 Nutzungszeit Bringzeit Abholzeit Beitrag in € 
monatlich derzeit 

 1 mal wöchentlich 5 – 6 Std. 7.30 bis 8.30 Uhr 12.30 bis 13.30 
Uhr 

20,- € zzgl. 1 € 
Spielgeld 

 2 mal wöchentlich 5 – 6 Std. 7.30 bis 8.30 Uhr 12.30 bis 13.30 
Uhr 

30,- € zzgl. 1 € 
Spielgeld 

 3 mal wöchentlich 5 – 6 Std. 7.30 bis 8.30 Uhr 12.30 bis 13.30 
Uhr 

45,- € zzgl. 1 € 
Spielgeld 

 
 
Betreuung von Schulkindern: 
 

 Nutzungszeit Bringzeit Abholzeit Beitrag in € 
monatlich derzeit 

 mindestens 5 ¼ Std. wöchentlich nach 
Unterrichtsschluss bis 13.00 Uhr 20,- € zzgl. 1 € 

Spielgeld 
 mindestens 10 ½ Std. 

wöchentlich 
nach 

Unterrichtsschluss bis 13.30 Uhr 25,- € zzgl. 1 € 
Spielgeld 

 mindestens 10 ½ Std. 
wöchentlich 

nach 
Unterrichtsschluss bis 14.00 Uhr 30,- € zzgl. 1 € 

Spielgeld 
 Betreuung vor Schulbeginn ab 7.00 Uhr bis 

Unterrichtsbeginn 5,- € 

 
 
Nachmittagsbetreuung (für Schulkinder) incl. Hausaufgabenbetreuung: 
 
 Nutzungszeit Bringzeit Abholzeit Beitrag in € 

monatlich derzeit 
 1 x wöchentlich von 14.00 bis 

16.30 Uhr 12,- € 

 2 x wöchentlich von 14.00 bis 
16.30 Uhr 24,- € 

 3 x wöchentlich von 14.00 bis 
16.30 Uhr 36,- € 

 4 x wöchentlich von 14.00 bis 
16.30 Uhr 48,- € 

 5 x wöchentlich von 14.00 bis 
16.30 Uhr 

jeweils: 
13.45 Uhr bis 

14.00 Uhr bzw. 
Ende der 

Mittagsbetreuung 

jeweils: 
16.00 Uhr bis  

16.30 Uhr 

60,- € 

 
 

III. Weiteres 
 
 
Mein Kind wird /unsere Kinder werden neben den Personensorgeberechtigten noch von Frau/Herrn  
 
_________________________________________________________________________ abgeholt. 
 
 
Die Aufsichtspflicht beginnt, wenn die Erzieherin bzw. Pflegerin das Kind begrüßt hat. Die Aufsichtspflicht 
endet, wenn das Erziehungspersonal das Kind verabschiedet und der Abholende es in Empfang 
genommen hat. 
 
Wenn Ihr Kind den Nachhauseweg alleine antreten soll: 
Ich/Wir bestätigen hiermit, dass mein/unser Kind den Nachhauseweg alleine antreten darf. Die 
Aufsichtspflicht des Kindergartens endet mit dem Antritt des Nachhauseweges meines/unseres Kindes. 
Gleichzeitig beginnt meine/unsere Aufsichtspflicht.     ja     nein 
 
 
Das ärztliche Attest wird spätestens am 1. Kindergartentag vorgelegt.  
Das U-Heft wurde vorgelegt.      ja     nein 
 
 
 
 



Mein/Unser Kind wird bereits von einem pädagogischen Fachdienst betreut  ja nein 
z.B. Logopädie, Ergotherapie, Frühförderstelle 
wenn ja, von wem _________________________________________________________________ 
 
 
Es besteht Einverständnis, dass unser Kind an Ausflügen und Exkursionen teilnimmt     ja    nein 
 
 
Es besteht damit Einverständnis, dass Foto-/Filmaufnahmen meines Kindes im Rahmen der Pressearbeit 
in der regionalen/überregionalen Presse, im Mitteilungsblatt, im Internet oder bei Elternabenden 
veröffentlicht werden.          ja nein 
 
 
Es besteht Einverständnis mit dem Austausch vertrauensvoller Informationen zwischen einer Erzieherin 
des Kindergartens mit der zukünftigen Lehrkraft der Grundschule sowie betreuenden Fachdiensten. Über 
den Informationsaustausch werden sie in Kenntnis gesetzt. 

 
 
Die Kindergartenordnung wird hiermit vollinhaltlich anerkannt. 
Die Beiträge werden in der Kindergartenordnung festgesetzt. Eine Angleichung der Monatsbeiträge 
aufgrund der allgemeinen Kostenentwicklung kann jederzeit durch Gemeinderatsbeschluss erfolgen. 
 
 
 
Den Kindergartenbeitrag bitten wir von folgendem Konto abzubuchen: 
 
Konto-Nr. _________________________ BLZ_________________________ 
 
Name der Bank: _________________________________________________ 
 
Kontoinhaber: ___________________________________________________ 
 
 
Ich versichere, dass die vorstehenden Angaben wahrheitsgemäß sind. Änderungen sind unverzüglich 
mitzuteilen. Eine Abmeldung ist nur zum Monatsende, vier Wochen im Voraus schriftlich möglich. 
 
 
Zangberg, den __________________ 
 
 
 
______________________________________________ 
Unterschrift eines Personensorgeberechtigten 
 
 


